
l.Beiblatt 

3O~/A.B. , 

zu l~2/J Ä..!!_Lr a g e b e a nt w 0 r tun g 

Auf' (te .Anfrage der Abg 0 Dr (> R e i m a. n n und Genossen, betreffend 
I 

die AbberutlUlg, des Genera.ldirek,tors der Österreichischen Länderbank A.G. 

Dr. Lan~~~tsbamm~, teilt Bundesminister für Ftnaazen Dr. Kam i t z 

mit: 

, ])as Aus_sader Finanzauagaben, welohes si~ha" dem Abschluss des 

Staesvertrages ergibt, stellt an den österreiehische$Xapitalmar~ besondere 

Aufgaben~ In diesem Augenblick muss die einheitliche Ce$taltung 49r,Kredit-
, , 

pqlitik den Vorrang vor allen übrigen ~ägUngen haben. Die Unmöglichkeit, 

in diese Frage eine Ubereinstimmung zwischen dem ehe~ligen Generaldirektor 

Dr. Landertshammer und dem teiter des staatlichen Finanzressorts ZU erzielen, 

war die Hauptursache -zu einer Änderung in der Leitung der Länderbank. Eine 

weitere Ursache Vtar; dass Dr. Landertshammer sich durch sein eigenes Verhalten 

innerhalb der Bamkinstitute isolieEt und eine, gedeihliche Zusammenarbeit un­

mlSglich tJemaeht hat. Das Kreditwesensteht aber, wie ivb be;reits eingangs -an­

gedeutet habe, vor grössten Aufgaben, die nur naoh einheitlichen GrundSätzen , 

und bei engem vertrauensvollem Z'usammenwlrken aller Kreditinstitute bewältigt 

werden können. 

Die ~inh,ellige Zustitmirung der Bundesregierung a.m 21. und 28. Juni 1955 
zu meinem Antrag" die Abberufung Generaldirektors Dr. Landertshammer von 

seiner FUnktion bei derÖsterreicbischen Länderbank A.G. im Hinblick auf 
! 

den vorgeschilderten Saohverhalt in die Wege zu leiten, gibt Gewähr dafür, 

dass in dieser Frage keine persönlichen Gründe massgebend waren. 

Zur· rechtlichen Seite dieser Angelegenheit ist zu bemerken: 

Die Erläuternden Bemerkungen zu § 15 AJctiengesetz führen als Beispiel 

für einen wichtigen Grund zum Widerruf der Bestellung eines Vorstandsmitglie­

des und eines Vorsitzers des Vorstandes bei Unternehmen; die einer besonderen 

Aufsicht unterliegen. das Verlangen der Aufsichtsbehörde an. Diese Ansicht 

wurde von der Lehre'einhellig Übernommeno 

Die Österreichische Länderbank A .. G~ unterliegt als 13ankinstitut der 

besonderen Aufsicht nach dem Kreditwesengesetzo Aufsichtsbehörde ist das 

Bundesministerium ~ür Finanzeno Nach Bericht über diese Angelegenheit im 

Ministerrat habe ich als verantwortlicher Leiter der Bankaufsichtsbehörde 

an den Vorsitzer des Aufsichtsrates das Verlangen gestellt, die Bestellung 

> 
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des Dr. Landertshammer z~ Mitglied des Vorstandes der Länderbank und ~u 

dessen Vorsitz~r gemäss' § 75 Ab~h3 Akt1engesetz zu t "idderrufen, und ha!Je 

beantragt, zu diesem Zweok eine Aufs'iehtsrat'sitwung einzuberufen (§ 32 
,lit.o des Kreditwesengesetzes) 11. Dem Verlangen der Aufsichtsbehörde wurde 

besonderer Nachdruck dadurch vel'-liehetl. dass der für die Wahrnehmung de:­

,Reehte des Staates als alleiniger Akti.onär der_~~derba.nk zuständige '- ' Ressortmin1ster - at.a.oh nam~ns d.Ge Alleinaktionärs .. m~~pr Zu-
',._~ 

stimmung·des Ministerrates dem ehemaligen Generaldirektor Dr. Lande~~er .... ,... 

1n einem an den Vorsitzer des Aufsichtsrates der Länderbank ~ericht&ten 

Schre1bendas Vertrauen entzogen hat. 

. ... ~~ . '. 

Der Aufsichtsra.t hatte ,in der sitzung vom 5. Juli d.J. keine Veran­

lasaung. über den von der Aufsichtsbehörde verlangten Widerrufzubesohliessen, 
. . 

da Dr, tandertshammer dem Vorsitz er des Aufsichtsrates der Österre1chisehen 

&ln4erbaDk seinen Rücktritt' als' Vorstandsmitglied und Vorsitzer des Vorstandes 

aftBebotel1 hat. 

Entgegen der zum Ausdruck gebraohten Auffassu,ng steht die von mir in' 

"r A.ng.leg~nhe1t Dr. Landertshammer getroffene Massnahme mit der seinerzeit 

,.,.\enen Beantwortung der Anfrage der Abg. Dr. Migsch und Genossen 

Il27/A.B. vom 13.Apr1l 1954) keineswegs im Widerspruch. 

-,,-.- .-.-'.-.-
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